
Produktinformationsblatt zur Reiterunfallversicherung der jeweiligen Versicherungsgesellschaften 
 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung 
geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus der Vertrags-
erklärung, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
 

1. Art der Versicherung 
Bei der angebotenen Versicherung handelt es sich um eine Reiterunfallversicherung. Grundlage sind die Allgemeinen 
Bedingungen, die Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen zur Reiterunfallversicherung der jeweiligen Versiche-
rungsgesellschaft. 
 

2. Umfang der Versicherung 
Die Reiterunfallversicherung bietet eine finanzielle Absicherung der versicherten Personen nach einem Unfall. Der Versi-
cherungsschutz gilt rund um die Uhr, es sei denn, es wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. Ein Unfall liegt 
zum Beispiel vor, wenn Sie vom Pferd fallen. Versicherungsschutz besteht auch, wenn Sie den Unfall selbst verschuldet 
haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Bedingungen/Leistungsübersichten der jeweiligen Versicherungsgesell-
schaft. 
Die wichtigste Leistungsart der Reiterunfallversicherung ist die Invaliditätsleistung. Sie erbringt eine Geldleistung, die in 
Abhängigkeit von der vereinbarten Invaliditätssumme und dem Grad der durch einen Unfall erlittenen Invalidität ausge-
zahlt wird. Weitere Leistungsarten können Sie den Bedingungen/Leistungsübersichten der jeweiligen Versicherungsge-
sellschaft entnehmen. 
 

3. Beitrag 
Die Höhe Ihres Beitrags ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der Zahlungsweise. 
Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrer Vertragserklärung unter Zahlungsweise und Laufzeit oder in unserem Angebot 
unter Beitragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versicherungsschein entneh-
men können. 
 

4. Ausschlüsse 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind insbesonde-
re Unfälle 
- durch Bewusstseinsstörungen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle. 
- die unmittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht werden. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und weitere Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Versiche-
rungsbedingungen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft.  
Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen rechnen, soweit Vorschädigungen oder Krankheiten an den Unfall-
folgen mitgewirkt haben. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft. 
 

5. Obliegenheiten bei Vertragsschluss 
Damit Ihre Vertragserklärung ordnungsgemäß geprüft werden kann, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorg-
falt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je  nach Art der Pflichtverletzung können 
Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen kann die jeweilige Versicherungsgesell-
schaft sich vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen der jeweiligen 
Versicherungsgesellschaft. 
 

6. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
Melden Sie der jeweiligen Versicherungsgesellschaft jeden Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, 
und ziehen Sie einen Arzt hinzu. Beachten Sie, dass Sie den Unfall wahrheitsgemäß schildern. 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtver-
letzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen kann die jeweilige Versi-
cherungsgesellschaft sich vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen 
der jeweiligen Versicherungsgesellschaft. 
 

7. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem Angebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die 
Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder die jeweilige Versicherungsgesellschaft den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei 
Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie 
auch hier, dass Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
 

8. Möglichkeiten der Beendigung des Vertrages 
Neben den unter Ziffer 7 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen 
weitere Kündigungsrechte, beispielsweise Kündigung nach einem Versicherungsfall. 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherungsge-
sellschaft. 

Einwilligungsklausel zur Datenverarbeitung 
 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 
Ihre personenbezogenen Daten benötigt die jeweilige Versicherungsgesellschaft zur Angebots-, Vertrags- und Leis-
tungsabwicklung. Darüber hinaus zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information. Personen-
bezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwen-
dung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen 
vorliegt. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
(z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Mit Ihrer Einwil-
ligung erlauben Sie der jeweiligen Versicherungsgesellschaft, Ihre personenbezogenen Daten über den gesetzlich zwin-
genden Rahmen hinaus zu den ausdrücklich genannten Zwecken, die der ordnungsgemäßen Bearbeitung Ihrer Versi-
cherungsangelegenheit dienen, zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. 
 

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Angebotsstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der Versi-
cherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder 
teilweise zu widerrufen. Dies lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollte die Einwilligung 
ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt. Die 
Einwilligung zu Werbezwecken kann jederzeit widerrufen werden. 
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit 
und der Datenvermeidung verwendet werden: 
 

1 a. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 
2 b. zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient; 
 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich bei Vertragsstellung genannt habe; 
 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft), um die Anliegen im 
Rahmen der Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (z. 
B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummer, IBAN, BIC, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontakt-
daten; 
 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung 
durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absiche-
rung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und 
liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln; 
 

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der jeweiligen Versicherungsgesellschaft, denen der 
Versicherer oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt, um die Angebots-, Ver-
trags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweck-
bestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung 
verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen 
Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 
 

6. zur Weitergabe dieser Daten an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH), zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer, außerdem 
zur Weitergabe an andere Versicherer, um den Versicherungsmissbrauch bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung 
der Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis zu verhindern; dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag zustande 
gekommen ist oder nicht; 
 

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen (auch Werbung) durch den 
Versicherer, andere Unternehmen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft und den für mich zuständigen Vermittler; 
 

8. zur Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer Informationen über mein allgemeines 
Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen durch ein anderes Unternehmen der jeweiligen Versicherungsgesell-
schaft oder eine Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA). Dies kann ggf. zur Nichtannahme der 
Angebotsanfrage bzw. des Antrages führen; 
 

9. zur Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer, ein Unternehmen der jeweiligen Versiche-
rungsgesellschaft oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeugte Einschät-
zung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) einholt. 
 


